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Neuer Mitgliederservice: Bezug der Orientierungssätze der 

Richterinnen und Richter des BAG   
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1. Worum geht es: Die Orientierungssätze der Richterinnen und Richter des BAG 
  
 Das BAG gibt zu jeder Entscheidung eine gesonderte PDF per Mail mit so gen. Orientie-

rungssätzen heraus, mit welchen die Richterinnen und Richter des BAG ergangene Ent-
scheidungen in die bisherige Rechtsprechungspraxis einordnen und Hinweise auf die wich-
tigsten Aussagen in den Volltexten geben (also eine Art nicht-amtliche Leitsätze). Ein Bei-
spiel sehen Sie hier. 
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2. Normale Kosten vs. BVAU-Sonderkonditionen 

  
 Das BAG verlangt normalerwiese für diesen Service eine Pauschale von € 1,75 pro Ent-

scheidung; bei ca. 400 Entscheidungen pro Jahr liegen die Kosten bei ca. € 700,-. 
 

 Mitglieder des BVAU erhalten ab sofort diesen Service und alle Entscheidungen für eine 
einmalige Jahres-Pauschale von € 250, -. Wir geben damit einen monetären benefit von 
mind. € 450,- an unsere Mitglieder weiter. 
  

„Wir [Richterinnen und Richter des BAG] wollen mit diesem Angebot dazu beitragen, die höchst-
richterliche Rechtsprechung zum Arbeitsrecht in die Unternehmenspraxis hineinzutragen.“ 

 
3. Was die Orientierungssätze des BAG so hilfreich macht 

  
 Sie (und Ihr Team) verpassen keine BAG-Entscheidung mehr! 

  
 Die Orientierungssätze werden unmittelbar nach Eingang des Originals in der Versende-

stelle des BAG per E-Mail versandt (also fast tagesgleich mit der Zustellung an die Par-
teien). Die Orientierungssätze ermöglichen damit eine weitaus schnellere Information als 
jede andere Publikation. Fachmagazine u.a. veröffentlichen die Entscheidungen zumeist 
erst Wochen später. Im Zweifel ist man schneller informiert als ein Richter im laufenden 
Verfahren vor dem ArbG!  
 

 Die Orientierungssätze kommen als E-Mail mit dem jeweiligen Aktenzeichen in der Be-
treffzeile: legen Sie sich – etwa in Outlook oder im teameigenen Intranet/Cloudverzeich-
nis etc. – einen entsprechenden Unterordner an: damit sind Sie relativ leicht in der Lage, 
eine Archivierung vorzunehmen, welche – über die Suchfunktion der jeweiligen Plattform 
– jederzeit einen gezielten Abruf ermöglicht!   

  
4. Wie Sie die Orientierungssätze des BAG über den BVAU abonnieren können 

  
 Sie können jederzeit mit einer kurzen Nachricht an die BVAU-Geschäftsstelle den Bezug 

anfordern/beginnen. 
 Dafür benötigen wir folgende Angaben (per Mail genügt): 

o Die E-Mail-Adresse, auf welche die Zustellung direkt durch das BAG erfolgen 
soll (kann auch eine Assistenz o.a. sein). 

o Die Rechnungsadresse, an welche die Abrechnung der Jahresgebühr erfol-
gen kann (Achtung: die Angabe der Unternehmensadresse ist hier möglich!) 

o Bei mehreren Arbeitsrechtlern/innen: es ist möglich, eine Person für den Be-
zug zu bestimmen, welche die Orientierungssätze entsprechend an das Team 
weitergibt bzw. für dieses ablegt. 


